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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert
MiWedern der Achtgebenden Räthe der helvetischen ReNtibli?»

Bsnd II. X!.. Lnzern, den 19. December.

Gesszgebun g.
Bericht der Commission des Senats über zwei

Beschlüsse des sir. Rathes vom 5- Dec.,
die Errichtung eines Nationaiarchivs und
einer Bibliothek der Geft'Mbmnz betress
send/ den i8.Z)ec, vorgelegt vvn Usteri.

(DieBeschlüsse finden sich abgedruckt im Republ. S.zn).
Sie haben uns V.S. aufgetragen, Ihnen einen

Bericht über den Beschluß vom 5ten d. M., der die
Errichtung eines Nationaiarchivs und einer Bibliothek
der gesezgebendm Rathe verordnet, vorzulegen.

Die erste dieser beiden Ansialten — das National-
archiv, ist die Erfüllung eiues Wunsches, der wieder
holt schon vor mehrern Monaten im Senat ist geauft
sert worden. In der That kann es schwerlich in
Zweifel gezogen werden, daß die Urkunden der Gesetze,

werde auch alles dasjenige enthalten, was die gesezs

gebenden Rathe darrin niederzulegen in der Folge bet
schließen werden.

Die Vereinigung dieser ersten Anstalt mit dev

zweiten, der Bibliothek der Gesezgebung, scheint eben
so sehr an sich selbst zivekmassig als ökonomisch vors
chellhaft zu seyn. Warum sollten die gedrukten Grunds
lagen und Hilfsmittel unsrer Arbeiten, die Acten dee
Gesezgeber aller Zeiten und aller Volker, die Arbeiten?
des Genies, denen die Menschheit vorzrrgsweise ihrs
Fortschritte, die Freiheit ihre schönsten Siege dankt,
nicht neben den schriftlichen Urkunden unserer Republik
ihre Stelle finden? Es wird Helvàns republikanis
fches Archiv der klassischen Nachbarschaft nicht unwürs
dig seyn; es wird Documente der Gerechtigkeit, dee

Humanität, des Edelmuthes, der Treue und des
schweizerischen Biedersinnes enthalten.

Die Errichtung einer ausgewählten Bibliothek füe
und der Traktaten, welche die Nation verbinden, unter? die Gesezgebung, darf Euch B. R. Eure Commission
der Aufsicht der Stellvertreter der Nation, von denen mm so weniger empfehlen, als schon bei der ersten
die Gesetze sind gegeben und die Traktaten sanctionne s Verlesung des Beschlusses, Euer allgemeiner Beifalk
worden — müssen aufbewahrt werden. Der vollste
henden Gewalt, die an diese Gesetze und Traktalm
gefunden und für ihre Vollziehung verantwortlich ist,
können unmöglich jene Urkunden überlassen werden.

Die vorgefchkagne Errichtung eines unter der
unmittelbaren Aufsicht der Gesezgebung stehenden Na-
tionalarchivs, kann also Ihres Beifalls gewiß seyn.

Es ist ein Nationalarchw der helvetischen Re-
pubkik, welches errichtet werden soll, und also nichk
von einer Vereinigung der verschiedenen Archive deh
helvetischen Eidgenossenschaft die Rede; wohl aber
werden allenfalls in Kraft des gten § des 2ten Art.
die noch in Kraft sich befindenden und die Nation, —5— —bindenden ältern Traktaten aus den Kantonsarchivcn-etwas mehr oder weniger wissenschaftliche
gezogen werden können; in allen Fallen aber wird dasfelwas mehr oder weniger Kennmiß haben -
Nationalarchiv nach dem 4 5 die Register aller befowlund stündlich im Fall, eine Menge von philosophische».

dem Vorschlage entgegen kam.
Es läßt sich wahrhaftig kein grösseres und drins

genderes Bedürfniß für uns und unsere Arbeiten dens
ken; in einer Stadt, die uns nicht eben einen Ueber,
fluß öffentlicher Bibliotheken darbieten kann zum
Theil selbst von unsern Privatbüchersammlungen ges

trennt, bedürfen wir einer unsern Beschäftigungen
angemessenen ausgewählten Büchersammlung; wir
wollen wissen, wie die Gegenstände unserer Arbeiters

vor uns sind angesehen, behandelt und bearbeitet wors
den; wir wollen die Einsichten, die Kenntnisse,^ did
Erfahrungen — wir wollen auch die Irrthümer unserer
Vorgänger benutzen. Wir sind alle — mögen wir nun

Aàr,
derm und Nationalarchive enthalte»

Die Commission
^historischen, politischen Angaben, Daten, Bei?immun-

r findet die Aufzählung dessen, Z gen u. s. w. mit denen wir zwar nicht unbekannt, dzê
was im Nationalsrchiv aufbewahrt werden soll, zuek-'.aber nur unbestimmt und flüchtig in unserm Gedacht-
wässg und glaubte sich bei einer etwa Möglichen Uns! nisi aufbehalten geblieben sind, dadurch Saß wir sis
Zuständigkeit desselben um so weniger aufhalten zu'in ihren Quellen wieder aussuche» vor Hngm
Nüsse», als hex àte K des sie» Art, fast, das Archiv zmymM -- uns zu erneuern»



Um bestimme» zu kömmt, welche wissenschaftliche
Fâcher eine den Gesezgebern gewidmete Bibliothek end
halten müsse, ist erst Bestimmung der Kenntnisse nc>-

thig, die den Gesezgebern unentbehrlich sind. Eine
Staatsverfassung muß auf das Rech t gegründet seyn;
denn ihr Zwek ist sicherste und freieste Ausübung
der Menschenrechte: also Kenntniß des Menschen oder
Naturrechts, ist die erste Kenntniß, die sich dem
Gesezgeber darstellt, der sich von seinen Pflichten gründe
lich unterrichten will; aber jedes Recht stüzt ,ich auf
die ersten Gründe der Sittlichkeit, die allein den Mem
schen des Rechts fähig machen; Studium der Grund-
sätze der Moral und des Naturrechts, in wie fern sie

in der Natur des Menschen gegründet sind und ihrer
Anwendung auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse des
Menschen, ist daher erstes Bedürfniß des Gesezgebers.
Also alle Meisterwerke, die in alten und neuern Zeiten
Epoche gemacht oder die Fortschritte der Kenntnisse
in diesen wahrhast menschlichen Wissenschaften beför--
dert haben, machen die erste Bücherklasse in der
Bibliothek für Gesezgeber aus.

Die allgemeine Staatswissenschaft — und alle
Zweige der besondern, werden die zweite wesentlichste
Abtheilung der Bibliothek bilden.

Die vorzüglichsten historischen Werke, unter denen
die das Vaterland betreffenden Schriften billigermaft
sen mit mehrerer Ausdehnung zu wählen sind, können
eine dritte

Und die wichtigsten Wörterbücher und Encyclopä-
dischen Werke eine vierte Abtheilung bilden.

Eure Commission, B. R. müßte billig fürchten,
Euch zu ermüden, wenn sie in die detaillirte Analise
aller dieser Abtheilungen eintreten und Euch eine Arbeit
vorlegen wollte, die zweifelsohne eine der ersten der

von Euch zu wählenden Comnussarien seyn wird.
Wir erlauben uns nur noch eine Bemerkung, die

uns für zwekmassige Wahl der Bücher wesentlich zu
seyn scheint. Es giebt eine künstliche« und eine popm
läre Behandlung des Kenntnißstoffes. Die Kunstme-
thode ist die Methode der schärfsten Bestimmung der

Begriffe, ihrer genauesten Verkettung; ihre Sprache ist
die Sprache der Abstraction, der technischen unter den

Denkern gelaufigen Begriffe. Die populaire Methode
hingegen vermeidet diese künstlichen Ausdrücke, bringt
alles der Anschauung und der gemeinen Beobachtung
nahe, und passet auf diese Weise jede Art der Kennt-
nisse denjenigen an, die nicht im Fall gewesen sind,
die strengere wissenschaftliche Methode, die Sprache
der Denker, die in den Wissenschaften die erste Bahn
gebrochen haben, zu erlernen. — Bei der Wahl der

Bücher für die Gesezgebungsbibliothek muß also auf
die Wahl der Meisterwerke in beiden Methoden Rük-

ficht genommen werden.
Wir gehen nun zu den folgenden Artikeln der

Resolution über; der 4W Art. verordnet:

» Jeder R«h ernennt einstweilen einen Commis

sar aus seinem Schooße, der die Aufsicht für die ew
sten Einrichtungen dieser Anstalten haben wird."

Da der gegenwärtige Beschluß eigentlich nur die
Errichtung des Archivs und der Bihliochek verordnet,
— so sind nun noch eine Menge Detailbestimmungen
nothwendig; es müssen Organisacionsgesetze fur beide
Institute entworfen und den gesezgebendcn Rachen zur
gesezlichen Bestimmung vorgelegt werden; diese Arbei-
ccn sind den Commissarien beider Räthe übetgeben Es
ist ganz naturlich, daß jeder Räch einen wähle, da
beide Institute ihrer Natur^ nach für beide Rathe
gleichmässig bestimmt ftyn müssen. Das Zusammen-
treten der Commissarien beider Räthe wird man ân
so wenig für etwas constitutionSwidr-ges ansehen
können, als wenn etwa die Saalinspektoren beider
Räthe zu einer gemeinschaftlichen Verabredung zusam-
mentreten; es ist hier von keinem Theile der legisla-
torischen Verrichtungen die Rede; sondern von einem
Institute, das zum Dienste der Gesezqcocc bestimmt ist.

Der 5te Art. verordnet, daß die Commissare
nicht einzeln, sondern immer gemeinschaftlich handeln
sollen; ep bedarf keiner Erklärung.

Der 6te endlich verordnet, daß wenn die Com-
missarien Einrichtungen oder Ankaufe nöthig finden,
so sollen sie der Gesezgebung den Vorschlag thun, die
darüber auf constitutionelle Weife und nackGutbefin-
den Beschlüsse Abfassen wird. Dieser Artikel kommt
allen Bedenkiichkeiten über den Kostenaufwand wel»
chen allenfalls diese Institute verursachen möchten, zu-
vor -- D>e Räthe werden in jedem Fall über das Be-
dürfniß und über das Vorhandensiyn der Befried»
gungsmittel desselben entscheiden und nicht anders alö
auf eine unsern Finanzen angemessene Weise dabei
verfahren; — die Vollmachten der Commissarien sind
sehr zwckmässig beschrankt.

B. R. Eare Commission räth Euch emmüthc'g zur
Annahme eines Beschlusses, der uns nebenher auch
ein nicht unbedeutendes Mittel zu seyn scheint, Kennt-
nisse und Wissenschaften und den G schmak an den-
selben in Helvetic» zu verbreiten. Es geht uns mit
vortrefiichen Büchern wie mit voctrefftcher, Mensch:».
Wir wünschen oft in ihrer Gesellschaft zu seyn und
ihren Umgang zu gemessen; und die vortreflichen Bu-
cher sind zu Erfüllung, dieser Wünsche gefälliger, als
es die vortrcflichen Menschen meist nicht seyn können.
Der öftere Gebrauch einer Bibliothek lernt uns Reich-
thümer kennen die uns mehr oder wen-ger neu sind;
so werden die Stellvertreter des Volkes die von Zeit
zu Zeit in ihte Heimath zurükkehreu, jeder in seiner

Gegend die Kenntniß der wichtigsten und nüzlichstett
Schriften verbreiten.

Die Fortschritte der Wissenschaften sind grenzen-
los, denn wir sehen ihr states Fortschreiten aber
nicht die Grenzen, die ihnen gestekc seyn sollren; von-
dem Fortschreiten der W-ssenichaften hängt tue Ncr-
vsllksmmnung des Menschengeschlechts ad, die eben-



falls als grenzenlos angesehen werden kann, weil jene
Fortschritte unbeschränkt sind.

Sie erkennen B. R- m diesen Worten einen mv
sterblichen Wessen einen Märtyrer der Freiheit, ei-
neu der größten Männer des Jahrhunderts; mit Ehr-
furcht nennen wir deinen Namen, o Condorcet —

Wo immer ein neuer Tempel den Wissenschaften er--

öffnet wird, da ist auch deinem Ruhme ein neuer
Altar errichtet.

Sie haben Ihrer Commission einen Zten Beschluß
vom zten d. M. betreffend die vorlaufige Einrichtung
des dceeetiiten^Nationalarchivs und der Bibliothek der
Gcftzgkbung, übergeben.

Die Commisstoissbilligt den i. und 2tcn Art. des-

selben. Sie halt die für die ersten Einrichtungen nndAn-
kaufe zu bewilligenden 4000 Franken, der Sparsamkeit,
welche unsre Finanzen erheischen, angemessen -- und
glaubt die 4 Exemplare, welche die Bibliothek von
allen in Helveiien gedrukten Schriften verlangt, seien
mit Hinsicht auf verschiedene, noch nicht vorhandene,
aber gewiß in der Folge anzulegende Bibliotheken
bei verschiedenen Natwnalbildungs- und Erziehungs
Instituten verlangt worden, so daß alsdann die Bib
liothek ihre überflüssigen Exemplare an jene neuen An
stalten abgeben wird; eine lästige Auflage kann die
Commission in diesen 4 Ex. um so weniger finden,
als vormals in einzelnen Kautonen wohl vic doppelte
Zahl Exemplare nur an Censoren und sogar Censur-
fchreiber mußte abgegeben werden — und jeder helve--
tische Bürger seine litterarischen Arbeiten mit Vergnü
gen in den Sammlungen der Nation niederlegen wird.

Dagegen kann Euch'die Commission dss Annahme
des Zten und 4ten Att. des Beschlusses unmöglich
«nrathcn. Dieselben bestimmen, es soll der Brkss-
Wechsel, welchen das Archiv und die Bibliothek, sin

Innern der Republik sowohl als im Ausland zu süh--

ren im Fall seyn werden -- von der Commission dee
grossen Rathes besorgt werden.

Der Beschluß ftlbst erklärt sich nicht naher, von
was fur ickier Commission des grossen Rathes hier
die Rede ist; indessen iäßk sich leicht errathen, daß
von d> r über die litterarischen Nationalschatze Hclveticns
nicdergese;ren Commission dirRwe seyn soll; da aber
einerftiw die Commissionen der beiden Rathe nur tcm-
poretl sind, von jedem Rath jeden Augeublik nach Be-
lieben aufgehoben, oder abgeändert werden ko,men;
arderftils nichr einzusehen ist, warum die Commissa-
nen des Archives »nd der Bibliothek, für ihie Corre-
spontenz sich an e»ic Commission des grossen Rathes
Wenden und dieselbe durch diese besorg n lassen selten
7- endlich auch die Gleichheit, die zwischen d >- A -f
ficht, welche beide Rache durch ihre Commissmien
Über jene beiden Institute haben sollen, ein germas
sea verl st zu min scheint, wean die Co re-pondcnz
ernstg durch eine Cowm ssior- m s Gr. RacheS besorgt
Wurde, so räth die Comm-ssion zur Verwerlung eec.

ses Beschlusses, i» Honmug der Gr. R. werde bald
die getadelten Artikel abändern.

Der erste Beschluß ist hierauf einmüthig ang«--
nommen und der zweyte verworfen worden.

Grosser Rath, 6, December.
(Fortsehnn g.)

Carrard glaubt, man versiehe die Bothschaft un,
richtig, indem dieselbe kein außerordentliches Tribunal
bestimmt fodert, sondern nur die Menge von Angeklags
ten, die Langsamreit der Gerichte und den selbst den An-
geklagten nachtheiligea Rechtsgang vorstellt, und für
Raasregeln dagegen bittet. Mau tritt nun mit dem yten
Titel der Konstitution auf, und will lieber die Nepube
lik zu Grunde gehen lass-n, als von dieser abweichen;
dieß ist soviel gesagt als wie cinst ein Arzt sagte:
„gleichviel ob der Kranke sterbe, wann er nur unter
den Handen der Faculkäk stirbt. " — Die Konstitution
ist füc die Republik da. und diese muß erst erhalten
seyn. Wir haben euie Kommission über den Rechts-
gang, können wir nicht auch einer Kommission den
Auftrag geben uns einen Rechtsgang zu entwerfen füc
die Criminaljustiz gegen Staatsverbrechen: ich stnnme
daher der Niedersetzung einer solchen Kommission bei.
Ucbriqcns aber haben wir schon Gesetze gegeben die
das Direktorium in Stand setzen nöthigenfalls außer-
ordentliche Maaßregeln ohne weitere Bevollmächtigung
zu treffe», und koui.tcn also am dieses begründet, zur
Tagesordnung über diese Bothschast gehen. Kuh n
sagt, gerne "gaben wir schon einigemal dem Volle
ziehungsdirektormm eine außerordentliche Gewalt,
weil wir fühlten, daß der Beibehaltung der Grund-
sätze die Erurdsatze selbst einige Zeit zuweilen
aufgeopfert werdest müssen. Allein in vollziehender
Rdksicht kann leicht etwas gethan werden, was in
richterlicher Rücksicht nicht angewandt werden darf:
er glaubt also da in Rücksicht der Staatsverbrechen
über die die Constitution selbst den allgemeinen Rechts-
gang bestimmt, nie keine Geschwornengenchte statt
haben können, und-dieser Rechtsgang von dem über
andere Gegenstände verschieden seyn muß, so sollte
eine Commission niedergesetzt werden, welche ein Gut-
achten über den Rechtsgang in den Criminalfällen we-
gen Staatsverbrechen vorzulegen beauftragt werde.

Wyder sieht nicht daß solche Gegenstande in der

Botschaft enthalten sind, wie Escher und Secre-
tan darin sehen wollen: da abm die Constitution schon

Anleitung giebt, wie die Rechtspflege bewacht werden
muß, so wünscht Er einzsg daß eine Commission über
einen zwckàssigern Rcchtsgang in diesen Fällen ein

Gutachten vorlege.
Koch wollte Carrards lessen Antrag wiederlegen,

dieser zieht aber denselben zuruk, nun bemerkt er, daß
in dem Fall von Aufruhr ganzer Distrikte, sehr leicht in
vw grossen Zahl von Beklagten sich Unschuldige vor-
finden könne» gegen die der langsame Rechtsgang um



gerecht ist: zudem sind in solchen Fallen Straffen, die
erst nach einigenMonaten mAnwendung kommen,unzweb
mäßig ; daher muß aufirgend eine Art diesen auffallenden
Nachtheilen abgeholfen werden: kann dieses in den eon-
stitutionellen Formen geschehen, wohlan so thun wir
dieß, wäre aber dieser Zwek auf diese Art nicht er-
rcichbar, so sollen wir die Republik auch durch andere
Mittel zu retten suchen, weil dieses immer unser
Hauptaugenmerk seyn muß: er begehrt also eine Com-
Mission die nach diesen Grundsätzen uns ein Gutachten
vorlegen.

Custor stimmt Kühn bey, und Host wie man die
zu schnelle Rechtspflege im Canton Lmlh zu hindern
wußte, werde auch dieser Langsamkeit abgehest-
fen werden können. Herzog folgt. Die Botschaft wird
einer Commission überwiesen, in die Kühn, Hecht,
Blatmann, Broye und Arb geordnet werden.

Spengler legt imNamen einer Commission ein
neues etwas abgeändertes Gutachten über Vesteurung
von Verungliikten vor, und begeht Dringlichkeitser-
klarnng. E scher bemerkt daß die Commission den

Auftrag hakte, ein provisorisches Steucrreglement zu
entwerfen, bis auf eine allgemeine und zweckmäßigere
Art die Unglüksfälle erleichtert werden können; da nun
aber dieses provisorische Steuerreglement so lange
ausblieb, so hat das Directormm eiu sehr zwekmäßi-
ges Stcnerreglement bestimmt, welches für einmal
genügt: daher begehrt er Vertagung dieses Gutachtens.

Spengler fodert Tagesordnung über Eschers
Antrag. Kühn fodert daß der Rapport dem Reg-
lement zufolg 6 Tag auf dem Bureau liegen bleibe.
Dieser Antrag wird angenommen.

Folgendes Gutachten wird zum zweytenmal ver-
lesen und in Berathung genommen.

1) In keinem Corps einer öffentlichen Gewalt
und in keinem Tribunal sollen künftighin Bürger zu-
gleich Mitglieder seyn können welche im Grad von
Geschwisterkind oder näher Vlutsfreund, oder sich

durch Heyrath als leibliche Schwäger, Schwiegerva-
ter und Schwiegersohn verwandt wären.

2) Die wirklich angestellten öffentliche Beamtete
eines Corps oder Tribunals welche sich in dein einen
oder andern, dieser oben bestimmten Grade verwandt
oder verschwägert wären, bleiben bis auf die Zeit in
ihren Stellen wo sie constitutionsmäßig heraustreten.

Z) Diejenige Beamtete eines Corps, die während
ihrer Amtszeit w einem der obigen Grade, sich ver-
schwägem, bleiben alsdenn ebenfalls bis zu ihrem
coustitutioysmaßigen Austritte in ihren Stellen.

4) Keine össcutl.che Authorithäten oder Beamtete,
sollen von Ihnen unmittelbar zuwählende nächste Un-
terbeanitete aus Bürgern wählen können, welche den-

selben in dem im ersten Artikel des Gesetzes genannten
Grade verwände sind.

5) Von diesem Gesetz sind ausgenommen, die

Wahlcorps, die gesetzgebenden Rache, die Mlitärstel-

len und die Schreib erstellen der nicht richterliche«
Canzleyen. Doch geht diese Ausnahme d-e Stelle
eines Kriegsministers, Obcrgenerals und Gencralse-
kretârs des Vollziehnngsdirèctvriums nicht an, als
welche Beamtete nicht mit einem Mitgliede des Voll-
ziehnngsdirektoriums in dem im ersten Artikel dieses
Gesetzes genannten Grade verwandt seyn dirfen.

6) Kein Bürger kann bei mehr als einen richtest:-
chen Tribunal zugleich eine Scelle bekleiden oder ver-
sehen, ausgenommen die Schreiber und Weibel der
Friedensrichter.

Huber fodert daß auch noch die Verwandtschaft
ten durch Heuraèhen im nächsten Grad beygefügt wer-
den. Herzog stimmt bey, so auch Kühn welcher
die ersten §§ deutlicher abfassen will.

§ l) Koch bemerkt daß die Redaktion verbessert
werden müsse, weil durch dieselbe wann Hubers erster

Antrag angenommen wird, sich Beamtete nicht durch
Heyrath verschwägern durften ohne daß einer von ih-
neu seine Stelle vcstiehre: er begehrt also zu besinn-
men, daß keine solche Verwandte gewählt werden sol-
len. Custor unterstützt den § gegen Koch, weil es
nicht um die Erwahlung zu thun sey, sondern daß
nicht Schwager neben einander in einem Tribunal
sitzen. To m a michel stimmt Koch bey. Koch ver»
theidigt sich gegen Custor und Custor wiederum ge-
gen Koch. Kühn schlagt zur näheren Bestimmung
von Kochs Antrag zwey neue §§ vor. Weber wie»
dcrsezt sich der Beyfügung der Schwägerschaftsver-
wandtschast in diesem Vorschlag und miterstüzt als»

ganz das Gutachten. Der § wird mit Kuhns Antrag
angenommen.

§ 3) Schlumpf will auch hier die im ersten §

beygefügten Bestimmungen beyfügen. Koch stimmt
ganz Schlumpf bey, eben so auch Jomini und H u-
der. Graf bemerkt daß schon ein Gesez über diesen

Gegenstand den 3°. Aprill gemacht wurde. Schlumpf
beharret, weil es jezt um ein allgemeines Gesez zu

thun ist. Der § wird mit Schlumpfs Bemerkung
angenommen.

§ 3) Koch bemerkt daß niemand mit dem Voll-
ziehlmgsdireklorium, sondern nur mit einzelnen Di-
rektoren verwandt seyn kann, und fodert also in die-

ftr Rüksicht Redaktionsverbesscrung. H über stimmt
diesem Antrag bey, welcher angenommen wird.

§ 4) Koch will auch die Redaction zo verbesser»

daß Schreiber und Weibel nicht mit in dictes Gcftj
begriffen werde». H über stimmt in Rüksicht der

Weibel Koch bey. Secretan will Kochs Bemerkung

nur auf die Friedensgerichte ausdehnen. Dieser A»«?

krag wird angenommen.

Nachmittagssizuug.
Joseph Schmalholz ans Schwaben bittet

um Antwort über seine lange eingesandte Hcurarhs»
bittschrift. Custor fodert von der hierüber medergek



' ' î

fezken Csmmiffion in s Tage« einen Rapport. Die-
fer Antrag wird angenommen.

Anna Nufer aus dem Grindelwald bittet um
Legitimation ihrer unehl-cheu Tochcer und Fähigkeit
durch Testament zu erben. Gchlu m p f fodert Ver-
tazung bis zum Gesez. Car card will diese einfache
Legitimation wie gewohnt sogleich gestatten. Die,er
lezttre Autrag wird angenommen.

David Fahren/ Bauinfpektor in Nidau bittet
um Beibehaltung einer kleinen Leibrente, tue ihm die

ehemalige Bernerlsche Regierung zusicherte. Auf
Carrards Antrag wird diese Bittschrift dem Direkco
rium zugewiesen.

V a l e r. Gillich aus Wurzburg begehrt in der

Schweiz sich niederlassen zu können und wird hierzu
von Rapinat, frankischem Commissair empfohlen.
Ca r r a rd fodert Tagesordnung, begründet auf das
Gesez über die Fremden. Graf wünscht eine unter-
suchungscommission, weil dieser Bittsteller in fcäuki-
scheu Diensten steht und also keinen Heimathschein er
halten kann. Schlumf und Merz stimmen Car-
card bei. H u ber stimmt Graf bei. C a r r a r d S

Ankrcg wird angenommen.
2z Unterschriften von Milden im Lcman begehren

Bezahlung eines rülstandigen Soids. DieBtttlchrifc
wird dem Direktorium zugewiesen.

Die Gemeinde Montreux im Lemau fodert zu

standhafter Besorgung der Angelegenheiten der Re-
publik auf, und anerbietet ihr Vermögen üniz. ihre
Arme zur Beschützung der Freiheit und der Republik
und ihre Bürger versichern, daß sie auch zm Tode
für das Vattriand noch freudig ausrufen werden: es
lebe die Republik!

Das Direktorium übersendet einen Brief von B.
Strubi von Stcffisburg, der dasselbe seines warmen
Patriotismus versichert und über die Feinde der Re-
publik siegen oder sterben will.

Schlumpf Host, das Schweizerblut würde
fürchterlich sprudeln wenn unsre Freiheit angegriffen
würde und fodert für diese erste Zuschrift ehrenvolle
Meldung. C u st or folgt und begehrt für beide Zu.
schristen ehrenvolle Meldung. Huber stimmt mit
Freuden der ehrenvollen Meldung bei. Jomini
folgt um so viel mehr, da die Gemeinde schon vor
der Revolution sich von den Feodallasten freigekaust
hatte, und sie also überhaupt von der Revolution we-
nig ökonomischen Vortheil hat. Eimnüthig wird eh-
reuvolle Meldung erkannt.

Müller Englin von Bisnang im Thurgäu
bittet neuerdings um Erlaubniß zu Anlegung eiaes
neuen Wasserrads, wozu er «in verbrieftes Recht habe,
mit beigefügten Zeugnissen, daß dieses niemanden
Schaden Zufüge. A n d e r w e rth will dem Begehren
sogleich entsprechen.^ Reilstab fodert Verweisung
an die Commission über Wasserbau von der er aber
tMn baldige» Rapport fodert. Schlumpf stimmt

Anderwerth bei. Akerman» fodert von der Com-
m sson innert 8 Tagen eine» Rapport. Merz folgt
Anderwerth Kuh» ködert Tagesordnung, begrün«
det auf die allgemeine Gewe'bsfrcihett Escher
fühlt sich gedrungen, über zwei Gegenstände zu ipre-
chen, über die Bittschrift selbst und über die Wasser-
baucommisson; über die Biètschr-ft selbst will er auch
zur Tagesordnung gehen begründet auf das Recht,
welches dieser Müller an-pricht; über die Commission
bemerkter, daß vor allem aus entschieden seyn müsse,
wem die noch nicht durch rechtliche Titel zu Privat-
eigenthum gewordnen Gewässer gehören, ob sie sedem
angrenzenden Landbesitzer oder aber der Republik alS
Regal zugehören sollen; bis dieses gesezlich entschiede»
ist, bittet er, daß man kein Gutachten über Wasser-
baupolizei von der Commission fodere. Schlumpf
und Z i m m e r m a nn unterstützen Eschern, dessen An-
trag angenommen wird.

Das Distriktsgericht von Meilen am Zürichsee,,
übersendet seine Bemerkungen über die Friedensgerichte,
weiche dasselbe mit den Mnnizipalitäten ver.imgt zu
sehen wünscht, oder aber daß in jeder Gemeinde ei»
Friedensrichter bestimmt werde. Schlumpf fodert
Verweisung an die Commission. Kühn begehrt Mit--
theilung an den Senat. Dieser lezte Antrag wird ans
genommen.

Die Munizipalitàt von Küßnacht am Zürichsee,
macht Einwendungen wider das Gesez über dieFrem-
den, welches sie besonders den volkreichen Gegende»
nachtheilig ansieht, und daher begehrt, daß diese da-
von ausgenommen werden. Rellftab wundert sich
über eine solche Bittschrift von einer sonst fteigesinn-
ten Gemeinde und hoft, wir werden bei unserm Gesez
bleiben und zur Tagesordnung gehen. H u bcr glaubt
unser Gesez über die Fremden sey zu ausgedehnt, un»
den eingebohrnen Bürgern nachtheilig; er bedauert,
daß er seine Stimme nicht dagegen erheben konnte,
und will sich nun dagegen erklären; übrigens aber
stimmt er der Tagesordnung bei. Fierz ist Hubers
Meinung, wünscht aber, daß das Direktorium auf die
bevölkerten Gegenden Rüksicht nehme und dieselbe»
nicht mit Fremden überlade. Kühn ist Rellstabs
Meinung, weil wir den ehemaligen Emschränknngs-
geist der Städte nicht auf unser Vaterland ausdehne»
sollen und weil Helvetic« durch den Zufluß der Frem-
den seine Industrie uüd seinen Wohlstand vermehre»
wird. Wyder wundert sich, daß aus dieser Ge-
meinde, die sich so früh für die Menschenrechte er-
klärte, eine solche Bittschrift wider die Mersschenrechte
erscheine; eben so sehr wundert er sich über Huber,
haß demselben das Gesez über die Fremden nicht gc-
falle, da er doch so lebhaft für Annahme der Jude»
gesprochen habe; er stimmt auch zur Tagesordnung.
Secretan begreift nicht, warum man bei diefti«
Anlaß sich gegen ein kluges, und mit den gehörige»
EinschrcmftmMl versehenes Gesez erhebe; und ex.o-M



tete nicht in dieser Versammlung sich gegen die allge-
Kleinsten Grnndsälle einer klugen Politik erheben zu
hören; er fodert Tagesordnung, welcher auch Zimmer-
mann und Koch folgen. Trösch folgt "Hubern.
Man geht zur Tagesordnung.

Die Munizipalität von Küßnacht am Zürichsee er
hebt sich in einer Bittschrift wider das Auflagcnsystem,
besonders aber wider die Handändenmg, und bemerkt,
dasi dadurch die Lasten drückender werden als sie ehe-
mals waren; sie begehrt daher, daß die drückendsten
dieser Auflagen wieder aufgehoben werden. Secre-
tan bemerkt, daß selbst die geftzgcbenden Räthe nicht
das Vorschlagrecht in Finanzgegenständen haben und
daß wir also nicht in diese Bittschrift eintreten kon-
nen. Graf stimmt Sccretan bei, hoft aber, dasDi-
rektorium werde auf die allgemeine Volksstimme wider
die Handänderungssteucr in Zukunft Rüksicht nehmen.
Zimmermann fodert Verweisung dieser Bittschrift
an das Direktorium. Dieser lezte Antrag wird ange-
nommen.

Die Gemeinde Gosliken im Kanton Baden fodert
einige Kirchengüter von ihren ehmaligen Collatoren
zurük. Schlumps begehrt Verweisung an die Ge-
meindsgütercommission. Wohler und Wyder fo-
dem eine neue Commission über diesen Gegenstand.
Kühn fodert Verweisung an die Coltaturrechtscom-
Mission. Custor stimmt Kühn bei, doch will er die
Sache auch der Munizipalikatscommission zuweise.
Wohler beharret. Zimmer mann, folgt Kühn.
Anderwerth will dem Begehren der Gemeinde ent-
sprechen. Zimmer mann stimmt nun Wohlern bei.
Wyder beharret, obgleich er eigentlich Anderwerths
Meinung ist. Koch ist Zimmermanns Meinung.
Die Bittschrift wird an eine Commission gewiesen,
die aus Anderwerth, Panchaud und Geyser
besieht.

Bütler fodert, daß morgens wegen einem Fest
die Sitzung eingestellt werde. Kühn begehrt, daß
man morgens um 10 Uhr die Sitzung eröffne. Z im-
m er mann will die Sitzung wie gewohnt halten,
weil der beste Gottesdienst in diesen Zeiten der ist,
für die Angelegenheiten des Vaterlands zn sorgen.
Kühn s Antrag wird angenommen.

Senat, iz. November.
Präsident: Crauer.

Der Beschluß über die Entschädigungsart der
durch Feuer, Wasser u. s. w. Beschädigten wird zum
stenmal verlesen, und ans Fornerods und Zäs-
lins Antrag, einer vom Präsidenten ernannten Com-
Mission übergeben, die in 2 Tagen berichten soll: sie

besteht aus den B. Zâslin, Fornerod und
Brunner.

Bay legt im Namen einer Commission folgenden
Bericht über den ersten Abschnitt der Organisation
der Munijipalitáèen, vor:

Nachdem der Senat vor geraumer Zeit den ersten
ihm vorgelegte? Munizivêâtsplan verworffen hat,
sendet ihm der grosse Roch einen neuen auf die Ein-
fuhrung dieftr Autorität abzweckcnden Beschluß ein,
über dessen Meritum die nie ergesezte Kommission fol-
genden kurzgefaßten Bericht zu erstatten die Ehre hat:

Dieser Beschluß stellt bloß 2 abstrakte Hauptsatze
als Grundlage eines daraus zu entwickelnden Munizi-
palitätsystems dar, nach welchen, wenn sie der Senat
billiget, die Organisation der Mmn'zipalitäten von
dem Gr. N. bearbeitet werden wird.

Diese 2 Fundamente sind:
1) Die Bestellung einer Munizipalität für jede

Gemeinde zu Handhabung der Ortspolizei, welche
von allen innert dem Gemeindsbezirk sich befindlichen
aktiven Bürgern zu ernennen ist.

Die Gemeinnüzigkeit ja Unentbehrlichkeit der Mu-
nizipalitäten ist zur Erhaltung guter Ordnung, Ruhe,
gemeiner Sicherheit so wie zu Bildung und Unterbal-
tung eines erwünschten Gememgeistes zu auffallend,
als daß es, nebst den ohnehin weitläufigen Confide-
rants, nöthig seyn sollte durch eine fernere Deduktion
solche dem Senat zu empfehlen. Die unterschobene
gleichförmige Einsetzung solcher von dem Volk zu
wählenden Munizipaliraten ist um so viel dringender,
da einerseits noch an vielen Orten die alten Stadt-
räthe und andere von den ehemaligen Obrigkeiten er-
nennte Beamteten (die vielleicht nicht allzuwohl mit
der dießmaligen Verfassung sympathisieren) deren
Stelle und zwar an mehrern Orten zum lauten Miß-
vergnügen des Volks vertreten; anderseits dann à
von dem Volk bei dem Ausbruch der Revolution aus
eigenem Trieb des fühlenden Bedürfnisses provisorisch
eingesezten Munizipalitäten, sowohl in Betreff ihrer
verschiedenen Zahl als der ihnen auferlegten Geschäft
ten das Werk eines noch bis dato unregulajierten Zu-
falls sind.

2) Räumt der Beschluß den Antheilhabern jedes
Gemeindguts die Vefugniß ein, die Verwaltete des-
selben zu ernennen. '

Wäre diese Befugniß ausschließlich nur den Orts-
bürgern zugeschrieben worden, so würde über die An-
nehmbarkeit eines solchen Beschlusses bei der Kommis-
sion ein gewaltiger Zweifel entstanden seyn; da sich

aber diese Befugniß wohlbedachtlich auf alle Antheil-
habere, ohne Unterschied noch Rüksicht auf die ehe-

maligen Bürgerrechte, erstrecket« so glaubt die Kom-
mission diese Bestimmung fiiesse unmittelbar aus dem
Eigenthumsrecht her, und es würde wider die ersten

Begriffe desselben streiten, wenn manNichtantheilhadere
eines Guts zu der Verwaltung desselben beriefe. In
Erwartung des Zeitpunkts, wo das Gemeiudaut von
dem Staats - und Armengut abgesondert, und jedes
an seine endliche Behörde gflangt seyn wird — kann
die Kommission nach, ihren Empfind ugen nicht anders
als eimnüthig dem Senar die Annchmung beider in



K-M borliegenden Beschluss aufgestellten Prinzipien
anrathen.

Meyer v. Arb. nnterstüzt dieß Gutachten und
vertheidigt sich gegen den Vorwurf der Jnconftquenz
den man ihm machen möchte, weil er den erste» Mm
mzipalitatsbeschluß verwarf und diesen nun annimmt;
da in seinem Kanton von den Gemeinden gewählte
Administrationen, alle Arten von Gemein- und Armen-
gut besorgen, so fand er die Errichtung einer neuen
Administration unnöthig; wenn nun aber in andern
Kantonen sich solche nicht von den Gemeinden ge-
wahice Verwalter finden, so will cr den Beschluß an-
nehmen.

Fornerod bemerkt, der frühere Beschluß Ware
constitutionswidrig gewesen, der gegenwärtige sey den
Grundsätzen angemessen.

Augustini findet auch hier wieder zwei Kam-
mern durch diesen Beschluß eingeführt; freilich wenn
Gemeindgüter als Privateigenthum der Antheilhaber
angesehen werden sollen, so müßen sie auch darüber
disponieren können; aber immer ist es ein seltsames
Eigenthum, dieses Gemeindeigenthum — beinahe so
seltsam wie weiße Naben — da wenn einer aus der
Gemeinde wegzieht, er 'seines Eigenthums verlustig
wird — Indeß stimmt er zur Annahme.

Barras kann unmöglich für diese Anordnung
zweier Gewalten in einer Gemeinde stimmen; es wür-
den dadurch unvermeidlich Rivalitäten verursacht, die
den Gemeinden und der Republik gleich gefahrlich
waren. Er wünscht eine einzige Autorität, und daß
die bisherigen Anfassen in jeder Gemeinde, Gemeinds-
burger werden, mittelst einer entweder baar oder durch
Schuldscheine zu bezahlenden Summe, die dem Ge-
nuß des Gemeindrechts verhältnißmäßig und ange-
messen wäre — so würde die Einrichtung der Gemein-
den einfach und derjenigen der Republik ähnlich wer-
den. Er verwirft den Beschluß.

Usieri Host, er werde wenn er heute zu Verwerft
fung des gegenwärtigen Beschlusses stimme, wahrend
er vor einigen Monaten sich die Annahme des erstem
Munizipalitatenplans wollte gefallen lassen, wenig-
stens nicht inconsequenter erscheinen, als diejenigen,
welche den erster» Beschluß verwarffen und den gegen-
wärtigen nun annehmen wollen. Vor einigen Mona-
ten war es, allgemeine Stimme, nichts wäre drin-
gender als die Einrichtung gesezlicher Munizipalitaten,
die ganze Republik sehne sich darnach: der grosse Rath
legte einen Plan dazu vor; ich fand, sagt er, densel
den sehr unvollkommen, aber die Gründe seiner Un-
Vollkommenheiten hauptsachlich in dem noch vorhan-
denen Mangel gesezlicher Bestimmungen über das was,
Gemeinden seyen, über Gemeindbürgerrechte, Ge-
meindgürcr u. s. w>; ich sah den Entwurf als etwas
provisorisches an, das mit den Fortschrittrn unftrer
Geftzgebung sich nothwendig auch verbessern und ver-
volikommntu msißtez ich wollte aus diese» Gründen

damals den Beschluss annehmen. — Der Senat ver-
warf ihn um jener UnVollkommenheiten willen eiumü-
chig, und gab dadurch zu verstehen, er halte die Sache
sur so dringlich nicht, daß nicht andere zu Vervoll-
komnmung der Municipalitätseimichtung dienende
Organisationsgefttze unftrer Republik noch vorher ge-
geben werden könnten. — Seither find nun einige
Monate verflossen, kein einziges jener gewünschten
Gesetze ist gegeben: noch wissen wir eben so wenig
was wir unter Gemeinden zu verstehen haben, als
damals; über Gemeindbürgerrechte und Gemeindgüter
sind keine gefezliche Bestimmungen getroffen — D -ge>
gen sendet uns der gr. N. einen nencn Mmncipalitats-
beschlug mit folgenden Unterschieben von dem ftü-
Hern: erstens ist derselbe mit einer langen verwirrten
und unverständlichen Einleitung, mit einer Predigt
in Erwägung — versehen, worinn von Sachen
die Rede ist, die den Beschluß gar nichts angehen,
z. T. von den Schwierigkeiten der Theilung der Ge-
meindgüter; einer Einleitung die offenbar eine Lektion
für den Senat seyn soll, während die Einleitungen
der Gesetze nichts anders als die mit Bestimmtheit,
Klarheit und Kürze abgefaßte Entwicklung der Grund-
sätze des Gesetzes enthalten und für die Nation ge-
schrieben seyn sollen; zweitens sendet uns dießmai
der grosse Rath seinen Plan nur Abschnittweise
übrigens wird es in der Hauptsache ohne anders der
vorhergehende Plan seyn.

Die beiden von einander getrennten Autoritäten
in jeder Gemeinde, die Municipalität und die Güter-
Verwaltung, müssen unfehlbar mit einander im Streite
liegen; die eine hat Gewalt und Befugniß Anorduun-
gen zu treffen; aber alle Mittel zur Ausführung sind
in den Handen der zweiten — Der traurige Unter-
schied zwischen Gemeindsburgem und Nichkgcmeinds-
burgern ist gleichsam neuerdings gesezlich sanktionirt —>

Die so nöthige Bestimmung was Gemeinde fty, man-
gelt, und die trefliche Gelegenheit bei Errichtung der
Municipalitäten diese Bestimmung zu treffen, Muni-
cipalitälsbezirke anzuordnen, um nicht Gemeinden von
10,000 und andere von ein paar Dutzend Seelen zu
haben, ist versäumt. Ich sehe heute keine grössere
Dringlichkeit der Sache als vor ein paar Mcnaten
und kann deßnahen unmöglich zur Annahme des Be-
schlusses stimmen.

Gen hard findet, die Resolution sey sehr deut-
sich; es werde gar keine doppelte, sondern nur eine
einfache Gewalt dadurch errichtet, die ber Mun ci-

palitat; daß die Bürger ihr Eigenthum verwalten lasse»
können, mache keine Gewalt aus; er nimmt ben Be-
schiuß an und glaubt eine Gemeinde fty da, wo eine
Urversammliing ist.

Bay gicbt dem Vorschlage van Barras seinen

Beifall; aber ehe derselbe ausgeführt werben kann,
müssen alle Gemeindgüter nach ihrem Kapitalwerth
oder Ertrag geschäzt werden: dieß erfodert viele Zeit



«Ad bisdahin können wir die Munk'c-pa'itaten nicht
entbehren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen demi
ersten und zweiten Municipalbeschluß ist die complft
cirte Erwählungsart, die beim ersten statt fand. Ge
meinde ist, wenn es um Eigenthum zu thun ist, die
Summe derer, die gerechte Ansprüche auf das Ge-
meindgut haben ; — der Beschluß verlest niemanden
in seinen gerechten Ansprüchen; er nennt auch sehr
passend die An theilhab er des Gemeindguts
mit diesem Namen, und nennt fle nicht Bürger, was
sie auf keine ausfchlicsscnde Weise sind.

Meyer v. Arbon ist gleicher Meinung
Zäslin ebenfalls, und will nur noch aufmerksam

machen, daß die Organisation der Municipalitäten
auch darum dringend ist. weil ihnen vielleicht in Fi
nanzsachen Aufträge und Verrichtungen zugewiesen
werden dürften.

Münger hatte sehr gewünscht, die Resolution
Ware uns in zwei Theile gerheilt zugekommen; was
die Municipalität und was die Guksv rwalttiug bc

trift, besonders; wo die Hintersassen Genuß am Ge-
meindgut hatten, würde der gegenwärtige Vorschlag
der Verwaltung Schwierigkeiten haben; er verwirft
den Beschluß

R uepp findet ihn zwckmäßig abgefaßt und am
nehm! ich.

Laflechere wundert sich über die vorhandene
Verschiedenheit der Meinungen keineswegs. Sehr
hätte er eine Bestimmung dessen was Gemeinde und
die Einrichtung von Municipalarrondisscmeuts mit
Usteri gewünscht; er sieht auch unvermeidlichen widrft
gen Conflict durch die Verhältnisse der Munizipalita-
ten und Gemeindgutsvecwaltungen zu einander cnrste-
hen, da die eine alle Macht, die andere alle Mittel
in den Handen hat. — Allein obgleich er alle die
zahllosen Schwierigkeiten, welche diese Organisation
finden wird, voraussieht, so überwiegt dou) bei ihm
die Erwägung der Wichtigkeit von Muuizipalftätcn,
welche das Zutrauen des Volkes gemessen und er
stimmt zur Annahme.

Lüthi v. Langn, stimmt mit Usteri zur Vecwer-
fung, hauptsächlich wegen des unvermeidlichen Com
fliktcs zwischen beiden Autoritäten und weil nach dem

Plan jede Gemeinde immer ihre Armen miterhalten
zu sollen scheint.

Muret verhehlt sich keineswegs die vorhandenen
Schwierigkeiten; allein er glaubt, die gegenwärtigen
Umstände erheischen, daß man sich darüber hinaussehe,
und den Beschluß annehme. Derselbe sezt eine Mm
mzchalikät als einzige Autorität fest, und berechtigt
hernach die Gemcindbürger für Besorgung, ihres Ge-
mnndauts eine Ve waltuiig zu. ernennen — Diese

wird immer nothwendig seyn; selbst wenn die Theft
lung dieser Güter sollte vorgenommen werden, w k-n-

«ew die. ehmaiige» Regierungen nicht Vorsteher l cbei

seyn. Bis. dît grosse Finge über die Gemeisdguttr

wird entschieden seyn, iff es kmmêgffch, die Gemein-
den in dem gegenwärtigen Zustand der Ungewißheit
und Anarchie zu lassen. Allerdings ist der Considérant
des Beschlusses sehr tadelnswcrth und mehr au den
Senat als an das Volk gerichtet; aber es kaun dieses
doch kein Grund zur Verwerfung seyn.

Falk glaubt, ehe man i» den Genzeigden New
waltungskammern errichte, sollte erst bestimmt wer?
den, was verwaltet werden soll; wann nicht bcstuumt
wird, was Gemembgut ist, so werden sich sine Ver-
waltungcn in grosser Verlegenheit befinden; die Re-
solution ist im Tcchgeràrg gar nicht allgemein an-
weudbar; es giebt da Gemeinden, die aus- einem re-
formierten und einem cacholischm Theil bestehen deren
ieder sein besonderes Gut und Verwaltung hat; nach
dem Beschluß sollten diele nur eine Verwaltung bV
kommen; er verwirft denselben.

(Die Fortsetzung folgt.)

B s r ichkist u tt st.

In der Sitzung des gr. Rathes vom Sten De-
cember ist nachfolgendes Cömmistwualg'ttnchten und
der daraufhin angenommene Gcseyesbeschluß durch
Versehen Übergänge» worden und muß also nachgc-
tragen werden.

Die Commission, welche zum zweitenmal den
Auftrag erhielt die Frage zu untersuchen, ob jedem
helvetischen Bürger das Recht zu gestatten sey, auf
seinem Grund und Boden Gebäude aufführen zu last
sen, hat die Ehre folgenden Gesetzesbeschluß vorzu-
schlage» :

An den Senat.

In Erwäg'-Mg, daß nach den Grundsätzen der
Freiheil jedem Einwohner Helveticas das Recht zu-
steht auf seinem Grund und Bsden eilt Gebäude auf-
führen zu lassen.

Jr Erwägung, daß dieser Freiheit keine andere

Gränzen als jene des Krivateigenchums anderer Mit-
bürger und jcne des allgemeinen Wohls gesetzet wer-
dm dürfen;
hat der grosse Rath, nachdem er die UrZenz erklärt,

beschlossen c

2) Es kommt jedem Eigenthümer das Recht zu,
auf seinem Grund und Boden nach Belieben Ge-
bände aufführen zu lassen, doch unter folgenden Ein-
schrankungcu: daß er

2) Dadurch die Rechte und das Eigenthum des
angränzenden Rachbars auf keine Art verletze, und daß

3) Er sich in Aufsicht des ganzen Gebäudes dP
Polizeigesetzew und Maaßregeln unterwerft.


	Gesezgebung

